
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen, 23. Dezember 2015 

 
 

Mandantenbrief Januar 2016 
 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen möch-
te ich insbesondere hinweisen: 

 
Einkommensteuer 

· Investitionsabzugsbetrag – neue Rechtslage ab 2016 

· Unterhaltszahlung –neue Rechtslage ab 2016 
· Haushaltsnahe Dienstleistung: Versorgung und Betreuung eines Haustieres begünstigt 

 
Lohn und Gehalt 

· Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2016 

· Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2016 

· Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1.1.2016 
 

Mit freundlichem Grüßen 

 
 



 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Januar und Februar 2016 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.1.20161 10.2.20162 
Umsatzsteuer 11.1.20163 10.2.20164 
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung entfällt 10.2.2016 
Ende der Schonfrist  Überweisung5 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck6 

14.1.2016 15.2.2016 

8.1.2016 5.2.2016 

Gewerbesteuer entfällt 15.2.2016 
Grundsteuer entfällt 15.2.2016 
Ende der Schonfrist  Überweisung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck6 

entfällt 
 

entfällt 

18.2.2016 
 

12.2.2016 
Sozialversicherung7 27.1.2016 25.2.2016 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 

der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das 

abgelaufene Kalenderjahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfrist-

verlängerung) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-

längerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 25.1./23.2.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Ge-
haltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Allgemein 
Vergütungspflicht bei Leistung höherwertiger Tätigkeiten im Rahmen eines Praktikums 
Wer Praktikanten mit Tätigkeiten betraut, die höherwertig sind als die vertraglich vereinbarten, hat 
diese zu vergüten. Dies hat das Bundesarbeitsgericht im Falle einer Klinik für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie entschieden. 
Diese hatte einer angehenden Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin ein unentgeltliches Prakti-
kum angeboten, welches jene im Rahmen ihrer Ausbildung zu absolvieren hatte. Die der Praktikantin 
und späteren Klägerin zugewiesenen Aufgaben gingen aber über die in der Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung vorgesehenen Inhalte hinaus. So erledigte die Praktikantin regelmäßig an 
zwei Tagen pro Woche Tests und therapeutische Tätigkeiten eigenständig und in für die Klinik wirt-
schaftlich verwertbarer Art und Weise. Auch führte sie bei einem Patienten regelmäßig Einzelthera-
piestunden selbstständig und ohne Aufsicht oder individuelle Nachbesprechung durch und übernahm 
Therapiesitzungen von fest angestellten Psychotherapeuten vertretungsweise bei deren Abwesenheit. 
Solche eigenständigen Tests und Patientenbehandlungen waren in der Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung in diesem Stadium der Ausbildung nicht vorgesehen. 
Die Praktikantin klagte auf Vergütung der von ihr geleisteten, über den Praktikumsgegenstand hin-
ausgehenden Leistungen und bekam Recht. Dabei verwies das Bundesarbeitsgericht darauf, dass 
solche Leistungen, wie sie die Klägerin erbracht habe, nur gegen Zahlung der üblichen Vergütung zu 
erwarten seien. 

Einkommensteuer 
Investitionsabzugsbetrag – neue Rechtslage ab 2016 
Für Investitionsabzugsbeträge, die in einem nach dem 31.12.2015 endenden Wirtschaftsjahr in An-
spruch genommen werden, muss das Wirtschaftsgut nicht mehr seiner Funktion nach benannt und 
der Nachweis für eine Investitionsabsicht nicht mehr geführt werden. Voraussetzung ist stattdessen 
zukünftig, dass der Unternehmer die Summen der Abzugsbeträge bzw. der hinzugerechneten oder 
rückgängig gemachten Beträge nach amtlichen vorgeschriebenen Datensätzen durch Datenfernüber-
tragung übermittelt. 

Unterhaltszahlung –neue Rechtslage ab 2016 
Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten können mit bis 
zu 13.805 € pro Jahr plus der gezahlten Beiträge für die Basiskranken- und Pflegepflichtversicherung 
des Unterhaltsempfängers als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Der Unterhaltsempfänger 
muss die Beträge entsprechend als sonstige Einkünfte angeben. Da das nicht immer erfolgt, gibt es 
eine neue Voraussetzung für den Abzug von Unterhaltszahlungen an geschiedene oder dauernd ge-
trennt lebende Ehegatten. Der Unterhaltsempfänger muss dem Unterhaltsleistenden seine Identifikati-
onsnummer mitteilen, damit sie in der Einkommensteuererklärung des Unterhaltsleistenden angege-
ben werden kann. Durch diese Änderung soll eine Versteuerung der Zahlungen beim Unterhaltsemp-
fänger als sonstige Einkünfte abgesichert werden. Verweigert der Unterhaltsempfänger die Herausga-
be dieser Identifikationsnummer, kann der Unterhaltsleistende diese beim Bundeszentralamt für Steu-
ern in Erfahrung bringen. 

Vorweggenommene Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
Aufwendungen können als vorweggenommene Werbungskosten abgezogen werden, wenn ein wirt-
schaftlicher Zusammenhang zwischen den Aufwendungen und der angestrebten Einkunftsart besteht. 
Fallen solche Aufwendungen mit der beabsichtigten Vermietung einer leer stehenden Immobilie an, 
müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehört, dass der Eigentümer erkennbar beab-
sichtigt, aus dem Objekt durch Vermietung Einkünfte zu erzielen. Auch jahrelange erfolglose Umbau-
arbeiten ändern an dieser Beurteilung nichts, wenn sich der Bauherr nach Kräften bemüht hat, die 
Arbeiten voran zu treiben. 
Ist bei einem solchen Objekt mit mehreren Wohnungen beabsichtigt, eine der Wohnungen selbst zu 
nutzen, sind die vorab entstandenen Werbungskosten um die entsprechende Quote zu kürzen. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Antragsveranlagung: Keine Wahrung der Antragsfrist allein durch die Übermittlung der 
elektronischen Steuererklärung 
Besteht das Einkommen eines Steuerbürgers ganz oder teilweise aus Einkünften aus nichtselbständi-
ger Arbeit, von denen ein Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber vorgenommen worden ist, wird 
eine Einkommensteuerveranlagung nur in vom Gesetz bestimmten Fällen durchgeführt. Ergänzend 
bestimmt das Einkommensteuergesetz, dass eine Veranlagung dann durchgeführt wird, wenn sie 



 
beantragt wird (Antragsveranlagung). Die Antragsveranlagung dient in erster Linie der Anrechnung 
der Lohnsteuer auf die Einkommensteuer, wenn steuermindernde Tatsachen im Lohnsteuerabzugs-
verfahren nicht berücksichtigt werden konnten. Der Antrag ist durch die fristgerechte Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung zu stellen. Dabei ist unbedingt die Festsetzungsfrist von vier Jahren zu 
beachten. 
Ein Arbeitnehmer gab seine Einkommensteuererklärung für das Jahr 2009 am 22. Dezember 2013, 
also erst wenige Tage vor Ablauf der vierjährigen Festsetzungsverjährungsfrist, ab. Die für die Ein-
kommensteuererklärung relevanten Daten übermittelte der Arbeitnehmer im Wege der Datenfernüber-
tragung über das Internet unter Verwendung des Programms „ElsterFormular“. Die erforderliche kom-
primierte Steuererklärung reichte er erst am 27. Februar 2014 beim Finanzamt ein, also nach Ablauf 
der vierjährigen Festsetzungsverjährungsfrist. Das Finanzamt lehnte den Antrag auf Veranlagung zur 
Einkommensteuererklärung wegen des Ablaufs der maßgeblichen Frist ab. 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg gab dem Finanzamt Recht: Wird eine elektronische Steuerer-
klärung im nicht authentifizierten Verfahren übermittelt, geht sie dem Finanzamt erst zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem diesem - i. d. R. durch Einreichung der komprimierten Steuererklärung - die für den Über-
mittlungsvorgang vergebene Telenummer bekannt wird. Auch die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand gewährte das Finanzgericht nicht. 
Der Bundesfinanzhof muss sich nun mit dem Fall beschäftigen. 
 
Haushaltsnahe Dienstleistung: Versorgung und Betreuung eines Haustieres begünstigt 
Bundesfinanzhof, VI-R-13/15, Pressemitteilung vom 03.09.2015 
Der BFH hat entschieden, dass die Versorgung und Betreuung eines im Haushalt des Steuerpflichti-
gen aufgenommenen Haustieres als haushaltsnahe Dienstleistung nach § 35a Abs. 2 Satz 1 EStG 
begünstigt sein kann. 

Lohn und Gehalt 
Freie Unterkunft oder freie Wohnung als Sachbezug ab 1.1.2016 
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und der 
Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
· freier Wohnung: 

· Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der 
ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort an-
zusetzen. 

· Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein 
selbstständiger Haushalt geführt werden kann. 

· freier Unterkunft: 
· Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft. 
· Ab dem 1.1.2016 gelten unverändert folgende Sachbezugswerte: 
 

Sachbezugswert 
freie Unterkunft 

Monat 
EUR 

Kalendertag 
EUR 

Für den m² 
EUR 

m² bei einfacher Aus-
stattung 
EUR 

Alte und Neue 
Bundesländer 

223,00 7,43 3,92 3,20 

 
· Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Der Wert der Unterkunft kann mit 

dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach Lage des Einzelfalls 
unbillig wäre. 

· Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft mit 
mehreren Beschäftigten belegt, vermindern sich der Wert von 223,00 EUR um 15 % auf 
189,55 EUR. 

· Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und für Auszubildende beträgt der 
Sachbezugswert 189,55 EUR im Monat (6,32 EUR kalendertäglich). 



 
 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2016 
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich der Wert 
nach der Sachbezugsverordnung. 
Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergebenden Werte werden in die Berechnung der Lohnsteu-
er und der Sozialversicherungsbeiträge einbezogen. 
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt der Ar-
beitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur für die gewährte 
Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für Fami-
lienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 
Ab dem 1.1.2016 gelten folgende Werte: 
 Monat 

EUR 
Kalender-

tag 
EUR 

Werte für freie Verpflegung 
alle Mahlzeiten 236,00 7,87 
Werte für teilweise Gewährung freier Ver-
pflegung 
Frühstück 50,00 1,67 
Mittag- u. Abendessen je 93,00 3,10 

 
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche Ar-
beitnehmer einheitlich anzusetzen: 
· 1,67 EUR für das Frühstück 
· 3,10 EUR für Mittag-/Abendessen. 
 
Neue Beitragsbemessungsgrenzen für 2016 
Bundesregierung, Mitteilung vom 27.11.2015 
Die Löhne und Gehälter in Deutschland sind im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Deshalb ändern 
sich 2016 die Beitragsbemessungsgrenzen der Kranken- und Rentenversicherung. Die Verordnung 
passierte nach dem Kabinett auch den Bundesrat. 
Die neue monatliche Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung (West) 
steigt von 6.050 Euro (2015) auf 6.200 Euro pro Monat. Die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) steigt 
von 5.200 Euro (2015) auf 5.400 Euro pro Monat. 
In der knappschaftlichen Rentenversicherung werden folgende neue monatliche Beträge gelten: Bei-
tragsbemessungsgrenze (West): 7.650 Euro im Monat, Beitragsbemessungsgrenze (Ost): 6.650 Euro 
im Monat. Das vorläufige Durchschnittsentgelt in der gesetzlichen Rentenversicherung wird für das 
Jahr 2016 bundeseinheitlich auf 36.267 Euro im Jahr festgesetzt. 
 

Umsatzsteuer 
EU-Recht erweitert Umsatzsteuerfreiheit von Pflegeleistungen 
Unternehmer, die Pflegeleistungen an hilfsbedürftige Menschen erbringen, können sich für die Um-
satzsteuerfreiheit unmittelbar auf das Unionsrecht berufen. Dieses befreit Pflegeleistungen weiter 
gehend als das nationale Recht von der Umsatzsteuer. Für die Befreiung ist erforderlich, aber auch 
ausreichend, dass die Pflegekraft mit der Pflegekasse auf Grund ihrer Kenntnisse einen Vertrag über 
Pflegeleistungen abschließen kann. Der tatsächliche Abschluss eines Vertrags ist nicht erforderlich. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

 


